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Regeste

Haushaltabgabe

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 VGG Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern sie von einer Vorinstanz nach Art. 33 VGG
stammen und keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Die angefochtene Verfügung
vom 15. Oktober 2024 ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt, da sie vom BAKOM als
zuständige Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d VGG erlassen wurde und laut Art. 99 Abs.
1 des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40)
beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kann. Eine Ausnahme nach Art. 32
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der Beschwerde
zuständig.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt
(Art. 37 VGG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat
der angefochtenen Verfügung, mit der auf seine Beschwerde nicht eingetreten wurde,
sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl.
Art. 48 Abs. 1 VwVG).

E. 1.4
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 VwVG) ist somit einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition.
Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts,
einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, auf unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. a und b
VwVG) und auf Unangemessenheit (Art. 49 Bst. c VwVG).

E. 3.1
Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der Verfügung der Vorinstanz vom 15.
Oktober 2024. Er begründet dies im Wesentlichen damit, er habe eine Person beauftragt, die
Verfügung vom 19. April 2024 der Erstinstanz abzuholen, weil er aus familiären Gründen



in (...) gewesen sei. Er habe diese Verfügung erst am 30. April 2024 erhalten. Da die
30-tägige Rechtsmittelfrist mit Eröffnung der Verfügung zu laufen beginne, habe er
rechtzeitig Beschwerde erhoben.

E. 3.2
Die Vorinstanz entgegnet, die bei ihr erhobene Beschwerde sei verspätet eingereicht
worden. Die Verfügung vom 19. April 2024 der Erstinstanz sei dem Beschwerdeführer am
24. April 2024 zugestellt worden. Ob die Verfügung vom Beschwerdeführer selbst oder von
einer Drittperson abgeholt worden sei, sei nicht relevant. Die 30-tägige Beschwerdefrist sei
am 24. Mai 2024 abgelaufen. Die vom Beschwerdeführer am 28. Mai 2024 datierte
Beschwerde sei zu spät, nämlich am 4. Juni 2024, bei ihr eingegangen.

E. 4.1
Damit die Rechtsmittelinstanz auf eine Beschwerde eintritt und diese materiell behandelt,
müssen die Prozessvoraussetzungen - auch Sachurteilsvoraussetzungen genannt - erfüllt
sein. Zu den Prozessvoraussetzungen gehören unter anderem ein form- und fristgerecht
eingereichtes Rechtsmittel (Art. 50 und 51 ff. VwVG). Fehlt es an einer
Prozessvoraussetzung, fällt die Rechtsmittelinstanz einen Nichteintretensentscheid. Sind
hingegen die formellen Voraussetzungen gegeben, untersucht sie die Streitsache auf ihre
materielle Begründetheit hin und heisst sie entweder gut oder weist sie ab (zum Ganzen:
vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A- 4166/2010 vom 17. Mai 2011 E.
1.2).

E. 4.2
Nach Art. 50 Abs. 1 VwVG sind Beschwerden innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der
Verfügung einzureichen. Verfügungen und Entscheide gelten als eröffnet, sobald sie
ordnungsgemäss zugestellt sind und die betroffene Person davon Kenntnis nehmen kann.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt eine Zustellung als erfolgt, wenn die
Verfügung in den Machtbereich der Adressatin oder des Adressaten gelangt und sie oder er
demzufolge von ihr Kenntnis nehmen kann. Eine effektive Kenntnisnahme des Zugangs
und des Entscheidinhalts wird nicht verlangt (BGE 142 III 599 E. 2.4.1; Urteil des
Bundesgerichts [BGer] 1C_713/2024 vom 5. März 2025 E. 4.1). Die Verfügung entfaltet
ihre Rechtswirkungen vom Zeitpunkt der ordnungsgemässen Zustellung an, womit auch die
Rechtsmittelfristen zu laufen beginnen. Berechnet sich eine Frist nach Tagen und bedarf sie
der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tage zu
laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG). Die Frist für eine schriftliche Eingabe ist gewahrt, wenn sie
am letzten Tag der Frist (spätestens Mitternacht) der Behörde eingereicht oder zu deren
Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder
konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 VwVG). Während die Behörden
die Beweislast dafür tragen, dass ihre Verfügungen rechtsgültig eröffnet wurden, hat der
Beschwerdeführer den Beweis zu erbringen, dass er die Beschwerdefrist eingehalten hat
(Urteil des BVGer A- 4166/2010 vom 17. Mai 2011 E. 1.2.1). Art. 50 VwVG statuiert eine
gesetzliche Verwirkungsfrist. Auf eine verspätete Beschwerde ist grundsätzlich nicht
einzutreten.

E. 4.3
Vorliegend ist die Verfügung vom 19. April 2024 der Erstinstanz am 24. April 2024 am
Schalter der Post zugestellt worden. Die Frist begann demnach am 25. April 2024 zu laufen
und endete am 24. Mai 2024. Nichts daran zu ändern vermag der vom Beschwerdeführer



geltend gemachte Umstand, dass er eine Drittperson (Hilfsperson) damit beauftragt hat, die
Verfügung bei der Post abzuholen und diese selbst erst am 30. April 2024 erhalten hat. Die
Entgegennahme der Verfügung durch diese Hilfsperson muss sich der Beschwerdeführer
anrechnen lassen (vgl. Urteil vom BVGer A- 6799/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3.5).
Damit gelangte die Verfügung vom 19. April 2024 in den Machtbereich des
Beschwerdeführers und muss daher als ihm zu diesem Zeitpunkt - am 24. April 2024 -
zugegangen respektive eröffnet angesehen werden. Die vom Beschwerdeführer am 28. Mai
2024 datierte und mit A-Post versandte Beschwerde ist bei der Vorinstanz am 4. Juli 2024 -
mithin zu spät - eingegangen. Damit ist die Vorinstanz zurecht nicht auf die Beschwerde
eingetreten. Die Beschwerde ist somit unbegründet und abzuweisen.

E. 5.1
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten
zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese sind auf Fr. 1'000.- festzusetzen (Art. 1 ff. des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der vom Beschwerdeführer
einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu
verwenden.

E. 5.2
Angesichts seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf
Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario). Ebenfalls
keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und andere Behörden, die
als Parteien auftreten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). Folglich steht der Vorinstanz keine
Parteientschädigung zu.
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